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Sehr geehrte Kunden, 

wir möchten Sie bitten, die folgenden Verhaltensregeln stets zu beachten. Diese Punkte 

unterstützen eine zügige und reibungslose Schadenregulierung. Eine Nichtbeachtung kann den 

Verlust des Versicherungsschutzes nach sich ziehen. 

• Unterrichten Sie uns unverzüglich vom Eintritt des Rechtsschutzfalls. 

• Informieren Sie uns und den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über 

sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalls. 

• Benennen Sie alle Beweismittel und stellen Sie uns und dem Versicherer die 

entsprechenden Unterlagen zur Verfügung. 

• Stimmen Sie, sofern es für Sie zu keinen unbilligen Beeinträchtigungen führt, 

kostenauslösende Maßnahmen zunächst mit uns ab. 

• Informieren Sie auch den beauftragten Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß, 

geben Sie ihm alle Beweismittel an und helfen Sie ihm bei der Beschaffung der 

benötigten Unterlagen. 

• Informieren Sie den Versicherer auf dessen Verlangen hin über den Stand der 

Angelegenheit. 

Sollte es Ihnen passieren, dass Polizei oder Staatsanwaltschaft gegen Sie ermitteln, nehmen 

Sie Ihr Recht wahr, sich nicht zur Sache äußern zu müssen. Besprechen Sie sich zunächst mit 

Ihrer Versicherung und/oder Ihrem Anwalt. Bedenken Sie den oft gesagten Satz, dass alles 

Gesagte auch gegen Sie verwendet werden kann.  

Gerne unterstützen wir Sie bei der korrekten Abwicklung des Schadens.  

Bei Fragen rufen Sie uns gerne an. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team von Hasenclever + Partner 

 

 

 


